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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bevölkerungsstatistikgesetzes

A. Problem und Ziel

Die Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 11. Juli 2007 zu Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung und internatio-
nalen Schutz und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 311/76 des Rates
über die Erstellung von Statistiken über ausländische Arbeitnehmer (ABl. EU
Nr. L 199 S. 23) regelt, dass alle Mitgliedstaaten ab dem Berichtsjahr 2008 an
das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) Daten zu
übermitteln haben, u. a. Daten über internationale Wanderungen und über den
Bevölkerungsstand nach verschiedenen Merkmalen. Diese Daten werden in
Deutschland bei den Meldebehörden zwar erhoben, es fehlt jedoch eine Rechts-
grundlage für die Übermittlung dieser Daten an die statistischen Ämter der Län-
der, so dass sie auf der Grundlage des geltenden Rechts nicht an Eurostat über-
mittelt werden können. Damit Deutschland die Daten übermitteln kann, ist eine
Anpassung des Bevölkerungsstatistikgesetzes erforderlich. Der vorliegende Ge-
setzentwurf sieht daher vor, dass bei den Meldebehörden vorhandene Daten, die
für die Übermittlung an Eurostat benötigt werden, an die statistischen Ämter der
Länder zu übermitteln sind.

B. Lösung

Das o. g. Ziel wird durch eine Änderung des Bevölkerungsstatistikgesetzes er-
reicht. Der Entwurf sieht die Verwendung bereits vorhandener Daten vor.

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine

2. Vollzugsaufwand

Nach einer mit den statistischen Ämtern der Länder abgestimmten Kostenkal-
kulation des Statistischen Bundesamtes entstehen bei Bund und Ländern für die
Durchführung dieses Gesetzes jährliche Kosten in Höhe von insgesamt 106 260
Euro, davon entfallen auf den Bund 20 000 Euro, auf die Länder 86 260 Euro.
Einmalig entstehen Umstellungskosten und Kosten für die Verbundprogram-



Drucksache 16/9040 – 2 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

mierung bei Bund und Ländern in Höhe von 95 680 Euro, davon entfallen auf
den Bund 43 000 Euro und auf die Länder 52 680 Euro. Die Kosten für den Bund
sind aus den vorhandenen Ansätzen des Kapitels 06 08 (Statistisches Bundes-
amt) zu finanzieren. Zusätzliche Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung.

E. Sonstige Kosten

Keine

Durch das Gesetz entstehen für die Wirtschaft keine Kosten, da Unternehmen
von diesem Gesetz nicht betroffen sind.

F. Bürokratiekosten

Es entstehen keine Informationspflichten für die Wirtschaft und für die Bürge-
rinnen und Bürger.

Es wird eine Informationspflicht für die Verwaltung geändert.
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bevölkerungsstatistikgesetzes

Vom …

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

In § 4 des Bevölkerungsstatistikgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308),
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober
2007 (BGBl. I S. 2526) geändert worden ist, wird nach Num-
mer 3 der Punkt durch ein Komma ersetzt und werden fol-
gende Nummern 4 und 5 angefügt:

„4. Geburtsort und Geburtsstaat,

5. bei Zuzug aus dem Ausland: Datum des dem Zuzug
vorangegangenen Fortzugs vom Inland ins Ausland.“

Artikel 2

Das Gesetz tritt am 1. August 2008 in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Probleme des geltenden Rechts

Die Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Juli 2007 zu Gemeinschafts-
statistiken über Wanderung und internationalen Schutz und
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 311/76 des Rates
über die Erstellung von Statistiken über ausländische Arbeit-
nehmer (ABl. EU Nr. L 199 S. 23) regelt, dass alle Mitglied-
staaten ab dem Berichtsjahr 2008 an das Statistische Amt der
Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) Daten zu übermit-
teln haben. Zu liefern sind u. a. Daten über internationale
Wanderungen und über den Bevölkerungsstand zu verschie-
denen Merkmalen, insbesondere zum Geburtsstaat. Diese
Daten werden in Deutschland bei den Meldebehörden zwar
erhoben, es fehlt jedoch eine Rechtsgrundlage für die Über-
mittlung dieser Daten an die statistischen Ämter der Länder,
so dass sie auf der Grundlage des geltenden Rechts nicht an
Eurostat übermittelt werden können.

II. Lösung

Um das o. g. Problem zu lösen, wird das Bevölkerungsstatis-
tikgesetz geändert. Es wird eine Rechtsgrundlage für die
Übermittlung von Daten der nach Landesrecht für das Mel-
dewesen zuständigen Stellen (Meldebehörden) an die statis-
tischen Ämter geschaffen. Eine Belastung der Bürger ist
damit nicht verbunden, da die Daten vorhandenen Verwal-
tungsunterlagen entnommen werden können.

Eine Befristung des vorliegenden Gesetzes ist nicht vorgese-
hen. Sie wäre nicht sachgerecht, da es in dem Gesetz um die
Erhebung von Daten geht, die an die EU zu liefern sind. Die
zugrunde liegende EG-Verordnung sieht keine Befristung
vor.

Der Gesetzentwurf sieht keine Rechts- oder Verwaltungsver-
einfachung vor. Er ist mit dem EU-Recht vereinbar.

III. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus
Artikel 73 Abs. 1 Nr. 11 des Grundgesetzes.

IV. Kosten und Preise

Durch das Gesetz entstehen für die Wirtschaft keine Kosten,
da Unternehmen von dem Gesetz nicht betroffen sind.

Für die Durchführung dieses Gesetzes entstehen folgende
Kosten:

Nach einer mit den statistischen Ämtern der Länder abge-
stimmten Kostenkalkulation des Statistischen Bundesamtes
entstehen bei Bund und Ländern für die Durchführung dieses
Gesetzes jährliche Kosten in Höhe von insgesamt 106 260
Euro, davon entfallen auf den Bund 20 000 Euro, auf die
Länder 86 260 Euro. Einmalig entstehen Umstellungskosten
und Kosten für die Verbundprogrammierung bei Bund und
Ländern in Höhe von 95 680 Euro, davon entfallen auf den
Bund 43 000 Euro und auf die Länder 52 680 Euro. Die Kos-
ten für den Bund sind aus den vorhandenen Ansätzen des

Kapitels 06 08 (Statistisches Bundesamt) zu finanzieren. Zu-
sätzliche Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung.

V. Auswirkungen von gleichstellungspolitischer
Bedeutung

Das Gesetz ist gleichstellungspolitisch neutral.

VI. Bürokratiekosten

Es entstehen keine Informationspflichten für die Wirtschaft
und für die Bürgerinnen und Bürger.

Es wird eine Informationspflicht für die Verwaltung geän-
dert.

Die bestehende Pflicht für Meldebehörden zur Datenüber-
mittlung an die statistischen Ämter (§ 6 Abs. 1 BevStatG)
wird um die Übermittlung weiterer in den Unterlagen vor-
handener Daten erweitert.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1

Zu § 4 Nr. 4 BevStatG-E

Die o. g. EG-Verordnung sieht die Übermittlung von Wande-
rungsdaten zu dem Merkmal „Geburtsstaat“ vor. Dieses
Merkmal wird bereits von den Meldebehörden erhoben und
gespeichert, bisher aber nicht an die statistischen Ämter
übermittelt. Die Vorschrift regelt die Übermittlungspflicht
der Meldebehörden. Das Merkmal wird benötigt, um der
Lieferpflicht an die EU nachkommen zu können.

Der Geburtsort wird in Ergänzung zum Geburtsstaat für
Kontrollzwecke gebraucht: Der Geburtsstaat ist im Daten-
bestand der Meldebehörden als Schlüssel gespeichert, der
Geburtsort als Klartextangabe. Da die Eingabe von Schlüs-
seln fehleranfälliger ist als die Eingabe von Klartext, sollen
beide Felder geliefert werden, um die Plausibilität und Ko-
härenz der Angaben überprüfen zu können.

Zu § 4 Nr. 5 BevStatG-E

Die o. g. EG-Verordnung sieht eine Harmonisierung der
Wanderungsstatistiken auf Gemeinschaftsebene durch die
verbindliche Einführung der VN-Definition von Migranten
vor. Nach dieser Definition sind Migranten Personen, die
ihren üblichen Aufenthaltsort für mindestens zwölf Monate
in ein anderes Land verlagern.

In der deutschen Wanderungsstatistik wird eine andere Ab-
grenzung verwendet. Es wird gezählt, wie viele Personen
sich mit einem alleinigen oder Hauptwohnsitz bei den Mel-
debehörden an- bzw. abgemeldet und als Herkunfts- bzw.
Zielgebiet das Ausland angegeben haben.

Mit den Daten der Meldebehörden, die bisher nach den Be-
stimmungen des BevStatG übermittelt wurden, kann nicht
festgestellt werden, welche Personen Migranten im Sinne
der VN-Definition sind.
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Die statistischen Ämter haben ein Konzept entwickelt, wie
die Vorgaben der VN-Definition eingehalten werden kön-
nen. Dabei haben sich die von den Meldebehörden bereits er-
hobenen Angaben zum Datum des Fortzugs ins Ausland bei
Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, als unver-
zichtbar erwiesen; diese Angaben können auch nicht aus an-
deren Quellen gewonnen werden. Mit diesen Angaben lässt
sich feststellen, wie lange sich eine Person im Ausland auf-
gehalten hat, d. h. es lässt sich feststellen, wie viele Personen
den üblichen Aufenthaltsort für mindestens zwölf Monate in
ein anderes Land verlagert haben und somit Migranten im
Sinne der VN-Definition sind.

Das Merkmal „Datum des Fortzugs ins Ausland“ kann darü-
ber hinaus bei Personen, die aus dem Ausland zurückkehren,
auch dazu genutzt werden, Erkenntnisse über das Rückkehr-
verhalten von Abwanderern zu gewinnen. Hierüber verlangt
die Politik zunehmend nähere Informationen.

Zu Artikel 2

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Anlage 2

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des Ge-
setzes auf Bürokratiekosten, die durch Informationspflichten
begründet werden, geprüft.

Mit dem Gesetz wird eine Informationspflicht für die Ver-
waltung geändert. Informationspflichten der Wirtschaft und
für Bürgerinnen und Bürger sind durch das Gesetz nicht be-
troffen.

Der Nationale Normenkontrollrat hat im Rahmen seines ge-
setzlichen Prüfauftrages keine Bedenken gegen das Rege-
lungsvorhaben.
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Anlage 3

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 843. Sitzung am 25. April 2008
beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2
des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

Zu Artikel 1 (§ 4 Nr. 4 BevStatG)

Die Bundesregierung wird gebeten, für die Bevölkerungs-
statistik, für den Zensus und den Mikrozensus sicherzustel-
len, dass maßgeblich für die Erfassung der Geburtsstaat zum
Zeitpunkt der Geburt und nicht der Staat ist, dem der
Geburtsort zum Zeitpunkt der Datenerfassung angehört.
Hintergrund ist, dass die undifferenzierte Aufnahme des Ge-
burtsortes und Geburtsstaates – wie hier in die Wanderungs-
statistik – bei der Auswertung mit dem Ziel, den Anteil der
Bevölkerung mit „Migrationshintergrund“ zu bestimmen, zu
nicht hinnehmbaren Verzerrungen führt. Völlig unberück-
sichtigt bleiben hier die Besonderheiten der deutschen Ge-
schichte im 20. Jahrhundert. So ist ein erheblicher Teil der
seit jeher deutschen Staatsangehörigen in Gebieten des
Deutschen Reichs geboren, die inzwischen zum Gebiet an-
derer Staaten gehören, und lebt infolge Flucht und Vertrei-
bung nunmehr im Geltungsbereich des Grundgesetzes. Die-
se Personen waren niemals Ausländer, obwohl ihr Geburts-
ort jetzt in einem ausländischen Staat liegt. Diese Personen
als Personen mit Migrationshintergrund einzustufen, ist grob
irreführend. Problematisch ist die damit verbundene Gleich-
setzung von Vertriebenen mit Ausländern.

Daten über die Zuordnung eines bestimmten Geburtsortes zu
dem Staat, dem der Geburtsort im Zeitpunkt der Geburt an-
gehörte, liegen den Meldebehörden nicht vor und können
damit auch nicht übermittelt werden. Eine entsprechende
Verpflichtung der Meldebehörden kann deshalb nicht be-
gründet werden. Dies ist sicherzustellen.
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